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ANLAGE 1 

 

Universitätsstadt Gießen 

 

Bebauungsplan  Nr. GI  03/17  

„Ehemal iges Motorpool -Gelände“ ,   

1 .  vorhabenbezogene Änderung 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

 frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 
2 BauGB; 

 der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB; 
 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 Erneuten, eingeschränkten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m § 

4a Abs. 3 Satz 3 BauGB 
 Erneuten Einholung einer Stellungnahme der Träger öffentlicher Be-

lange gem. § 4a Abs. 3 BauGB. 

eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 

 

Gießen, den 20.02.2024 

A.  FRÜHZE I T IGE  UNTERR ICHTUNG  

A.1. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 
BauGB vom 11. Juni 2018 bis einschließlich 22. Juni 2018 

Es gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein. 

 

B .      OFFENLAGE  (ENTWURF )  

B.1. Offenlage und Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB vom 18. Oktober bis einschließlich 23. No-
vember 2023 
Es gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein. 
 

B.2. Beteiligung der Behörden u. sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vom 18. 
Oktober bis einschließlich 23. November 2023 
 

B.2.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher 
der Abwägung unterliegen: 

 
 Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, 30.11.2023 

 
B.2.2. Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und da-

her keiner Abwägung unterliegen: 
 

 Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt, 21.11.2023 
redaktionelle Änderungen in der Planzeichnung, den planungs-
rechtlichen Festsetzungen und der Begründung. 
 

 Universitätsstadt Gießen, Mittelhessische Wasserbetriebe, 
27.11.2023 
Die Anregungen wurden in die Textlichen Festsetzungen sowie 
den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
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 Hessen Mobil, 21.11.2023 
Dem Hinweis wird entsprochen und die zusätzliche Beschriftung in 
den Übersichtsplan aufgenommen. 
 

 Regierungspräsidium Gießen, 23.11.2023 u. 29.11.2023 
Die Hinweise wurden in den Textfestsetzungen sowie der Begrün-
dung ergänzt. 
 

 

B.2.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hin-
weise: 

 Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter, 31.10.2023 

 Universitätsstadt Gießen, Gartenamt, 20.10.2023 

 

B.2.4. keine Stellungnahme abgegeben haben: 

 Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz 
 Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Schulverwaltungsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Jugendamt 
 Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt 
 Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt 
 Universitätsstadt Gießen, Gleichstellungsbeauftragte 
 Universitätsstadt Gießen, Klimamanagement 
 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
 Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V. 
 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst 
 Stadtwerke Gießen, Nahverkehrs-Service, Abt. Fernwärme, Abt. 

Wasserversorgung, Abt. Gasversorgung 
 Mittelhessen Netz GmbH 
 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Kirchenverwaltung der Ev. Kirche in Hessen u. Nassau 
 Ev. Kirchengemeindeverband Gießen 

 

B.3. Erneute, eingeschränkten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m § 
4a Abs. 3 Satz 3 BauGB zum geänderten Entwurf vom 29.01. bis ein-
schließlich 12.02.2024 

Es gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit ein. 
 

B.4. Erneute Anhörung ausgewählter Träger öffentlicher Belange gem. § 
4a Abs. 3 BauGB zum geänderten Entwurf vom 26.01. bis einschließ-
lich 12.02.2024 

B.4.1. Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher 
der Abwägung unterliegen: 

 Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, 06.02.2024 
 

B.4.2. Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und da-
her keiner Abwägung unterliegen: 

B.4.3. Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hin-
weise: 

 Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt, 06.02.2024 
 Universitätsstadt Gießen, Jugendamt, 31.01.2024 
 Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt, 07.02.2024 
 Stadtwerke Gießen, 01.02.2024 
 Regierungspräsidium Gießen, 15.02.2024 

 
B.4.4. Keine Stellungnahme abgegeben haben: 

 Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten, eingeschränkten Offenlage 
und Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 06.02.2024 

Behandlungsvorschlag: 

① Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen. Der festgesetzte Grünanteil wird 
nicht kompensiert. 

Im Hinblick auf das übergeordnete Ziel der Schaffung von Wohnraum wurde die nach-
zuweisende Grünfläche gegenüber den üblichen und auch beim Ursprungsplan festge-
setzten Standards reduziert. Durch einen Begrünungsanteil von 25 % im Allgemeinen 
Wohngebiet sowie 30 % im Urbanen Gebiet wird eine Balance zwischen den Natur-
schutzfachlichen bzw. Grünplanerischen Interessen auf der einen Seite sowie der Schaf-
fung dringend benötigtem Wohnraumes auf der anderen Seite geschaffen. 

Eine 30%-Begrünung im Urbanen Gebiet erhöht den Grünanteil gegenüber der Be-
standssituation (rd. 25%). Die 25%-Begrünung im Wohngebiet betrifft lediglich ein ca. 
1.600m² großes Baugrundstück. 

② Den Anregungen kann nicht entsprochen werden. 

Die Feuerwehrzufahrt befindet sich außerhalb des Bereiches des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes. Daher kann diesbezüglich nichts in den Durchführungsvertrag aufge-
nommen werden. 

Die Stellplatzgestaltung weist durch die Erstellung mit Rasengittersteinen einen Begrü-
nungsgrad von 60 % aus. Dies wird für die Erstellung von PKW-Stellplätzen als ausrei-
chender Grünanteil angesehen. 

Durch die beengte Situation im Einfahrtsbereich der Tiefgarage ist die Schaffung eines 
Mindestbodenvolumens von 12 m³ unter Ausnutzung von Wurzelkammersystemen für 
Bäume nicht möglich.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten, eingeschränkten Offenlage 
und Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 06.02.2024 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten, eingeschränkten Offenlage 
und Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 06.02.2024 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten, eingeschränkten Offenlage 
und Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 06.02.2024 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der erneuten, eingeschränkten Offenlage 
und Beteiligung der Behörden u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 06.02.2024 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden 
u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 30.11.2023 

Behandlungsvorschlag: 

① Der Vorschlag wurde angenommen. 

Die Textlichen Festsetzungen wurden in den genannten Absätzen unter Punkt C 1 redak-
tionell angepasst. 

② Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Im Durchführungsvertrag wird die Fa. Depant zur Erstellung von Nisthilfen für den Gar-
tenrotschwanz sowie von Fledermausquartieren verpflichtet in Abstimmung mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde verpflichtet. Einer zusätzlichen Aufwertung von Streuobst- und 
Gehölzbeständen kann in Ermangelung an geeigneten Flächen nicht nachgekommen 
werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden 
u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 30.11.2023 

Behandlungsvorschlag: 

③ Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

Bereits der ursprüngliche Bebauungsplan ermöglichte die Entnahme von Hecken im Be-
reich der Bebauungsplanänderung. Dementsprechend wurden diese schon im Vorwege 
zur Bebauungsplanänderung entnommen. Die Stadt Gießen plant jedoch eine stadt-
weite Artenhilfskonzeption für den Gartenrotschwanz, sodass von keiner erheblichen 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes auszugehen ist. Im Durchführungsvertrag 
wird die Schaffung von Nisthilfen für den Gartenrotschwanz vereinbart werden. 

Die Ergebnisse der faunistischen und floristischen Untersuchungen zeigen, dass bei der 
Schaffung von Nistkästen für die Zwergfledermaus keine erhebliche Verschlechterung 
der lokalen Population zu erwarten ist. Diese werden ebenfalls Teil der Regelungen des 
Durchführungsvertrages sein. 

④ Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 

Die angesprochenen Vorgaben werden nicht in den Durchführungsvertrag aufgenom-
men, da diese als Textliche Festsetzungen ohnehin bindend sind. Die Regelungen im 
Durchführungsvertrag beziehen sich lediglich auf den Bereich des Vorhaben- und Er-
schließungsplans, welcher nur einen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
ausmacht (siehe Darstellung in der Planzeichnung). 

⑤ Den Anregungen wird teilweise gefolgt 

Redaktionelle Änderung: Der Satz „Der Bau von Solaranalgen schließt keine Dachbe-
grünung aus“ wurde unter Punkt A 5.3 in die Textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden 
u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 30.11.2023 

Behandlungsvorschlag: 

⑥ Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

Der vorabgestimmte Freiflächenplan als Teil des Durchführungsvertrages weist für einen 
Teil der überbauten Tiefgaragenfläche die geforderte Begrünung von 60 cm aus. An 
anderen Stellen ist dies jedoch nicht möglich, beispielsweise wegen darüber befindli-
chen Fahrradabstellplätzen. Diese Teilbereiche erhalten eine Substratschicht mit gerin-
gerer Tiefe. Daher sollte die bisherige Festsetzung bestehen bleiben. 

⑦ Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 

Die Stellplatzgestaltung weist durch die Erstellung mit Rasengittersteinen einen Begrü-
nungsgrad von 60 % aus. Dies wird für die Erstellung von PKW-Stellplätzen als ausrei-
chender Grünanteil angesehen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden 
u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 30.11.2023 

Behandlungsvorschlag: 

⑧ Der Anregung kann nicht entsprochen werden. 

Durch die beengte Situation ist die Schaffung eines Mindestbodenvolumens von 12 m³ 
unter Ausnutzung von Wurzelkammersystemen für Bäume an dieser Stelle nicht möglich.    
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan GI 03/17 „Ehemaliges Motorpool-Gelände“ 1. vorhabenbez. Änderung 

Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage und Beteiligung der Behörden 
u. sonst. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 

Universitätsstadt Gießen, Untere Naturschutzbehörde, Stellungnahme vom 30.11.2023 

 

 

 

 

 
 

 
 


